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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Kreditab​rechnung von Fr. 1'438'344.20 für die Detailplanung des Al​ters- und Krankenheimes

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Detailplanung des Alters- und Krankenheimes hat der Einwohnerrat am 8. Dezember 1994 einen Kredit von Fr. 1'360'000.( bewilligt, nachdem am 14. August 1989 Fr. 100'000.( für die Erarbeitung des Raum- und Funktionsprogrammes und am 2. Mai 1991 Fr. 545'000.( für die Durchführung eines Architekturwettbewerbes und für die Ausarbeitung eines Vorprojektes bewil​ligt worden sind. Der Regierungsrat hat den Gemeinderat am 3. August 1994 mit der Ausarbei​tung des Bauprojektes mit detailliertem Kostenvoranschlag beauftragt. Der Anteil für das Kran​kenheim betrug Fr. 671'840.(; der restliche Betrag von Fr. 688'160.( war der Anteil für das Altersheim sowie für nicht durch den Kanton finanzierte Anlageteile.

Das Detailprojekt wurde durch das Architekturbüro Fugazza Steinmann und Partner erstellt. Die Gründe, weshalb das Projekt nicht realisiert werden konnte, sind dem Einwohnerrat mehrmals, letztmals mit der Botschaft vom 20. Dezember 1999 für das Kreditbegehren für Pflegewohnungen erläutert worden. Es kann darauf verzichtet werden, nochmals darauf einzugehen.

Für die Planung eines Krankenheimes hat der Kanton ein ganz bestimmtes Schema vorgegeben. Ein Projekt hätte durch den Grossen Rat bewilligt werden müssen. Nach den Weisungen des Kantons war dies erst nach Vorliegen des Detailprojektes möglich. Die Gemeinde Wettingen hat sich an das Schema des Kantons gehalten und jeden Planungsschritt im Einklang mit dem Ge​sundheitsdepartement vollzogen. 

Das Planungshonorar wurde gestützt auf die Investitionskosten errechnet. Diese betrugen Fr. 45'532'000.(. Davon entfielen Fr. 20'753'120.( auf das Altersheim, Fr. 22'494'800.( auf das Krankenheim, Fr. 2'284'080.( hätte die Trägerschaft als nicht subventionsberechtigter Anteil übernehmen müssen.

Der Kostenvoranschlag für das Planungshonorar betrug
Fr.
1'360'000.(
Die Abrechnung beträgt
Fr.
1'438'344.20

Kreditüberschreitung somit
Fr.
78'344.20

Die Mehrwertsteuer war im Kreditbetrag nicht enthalten. Diese betrug 6,5 %. Ohne Mehrwert​steuer hätten die Aufwendungen Fr. 1'350554.( betragen. Die Kreditunterschreitung wäre somit rund Fr. 10'000.(.

Die gesamten Planungskosten für das Alters- und Krankenheim in den Langäckern betrugen Fr. 2'004'917.45. Der Kanton hat sich an diesen Kosten mit einem Anteil für das Krankenheim von Fr. 1'180'000.( beteiligt. Dies entspricht 53,25 %. Der restliche Anteil für das Altersheim musste von der Gemeinde übernommen werden.

Mit dem Abschluss dieser Kreditabrechnung wird ein für die Gemeinde unerfreuliches Dossier geschlossen. Andererseits ist man auch froh, die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt zu haben und dass nicht unnötigerweise Bauten erstellt worden sind, die nur spärlich ausgelastet worden wären. Der Gemeinderat wird sich nun intensiv mit der Erstellung von Pflegewohnungen befas​sen.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Kreditabrechnung für die Ausarbeitung des Detailprojektes für das Alters- und Krankenheim im Betrage von Fr. 1'438'344.20 wird genehmigt.

Wettingen, 20. März 2000
Gemeinderat Wettingen
M/es


Dr. Karl Frey 
Karl Meier


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber
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